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Zur Moral des militärischen Gelöbnisses
1m Zeıitalter der nuklearen Abschreckung

Kann eın Christ, der ach seınem Glauben leben sıch bemüht, auch 1m Zeıtalter
der nuklearen Abschreckung ohne Bedenken seınen Wehrdienst 1n der Bundes-
wehr leisten? W as nımmt auf sıch, WenNnn sıch durch eın fejerliches
Gelöbnis ohne Einschränkung ZU freuen Diıenen und ZUuUr tapferen Verteidigung
des Rechts un: der Freiheit des deutschen Volkes verpflichtet? Diese (Gewiı1issens-
frage treıbt heute viele Junge Menschen u die nıcht einfach als weltferne
Idealısten angesehen werden können. Viele lehnen nıcht jeden Eınsatz VO Gewalt
grundsätzlıch ab, auch nıcht jeden Gebrauch mıilitärischer Wafften, und möchten
darum auch nıcht als Kriegsdienstverweigerer gelten. Sıe haben aber angesichts der
Atomwaften ernste Bedenken, ob S1e nıcht vielleicht mıt ıhrem Eintritt ın dıe
Bundeswehr eıl eınerNnKriegsmaschinerıie werden, die unverantwortba-
res Elend ber die Menschheıt bringen könnte (Z eınen „AaLtOMAar'! Wınter“).
Sıe zogern deshalb, der milıtäriıschen Führung mıt ıhrem Gelöbnis gewıssermalsen
eınen Blankoscheck vertrauensvollen Gehorsams auszustellen, beı dessen Einlö-
Suns 1mM Atomwaffeneinsatz S$1e eıner schrecklichen Katastrophe mitschuldıg
werden könnten.

Die Moral der nuklearen Abschreckung 1St ın den etzten Jahren schon oft und
vielerleı Rücksicht diskutiert worden. uch der apst un viele katholische

Bischofskonferenzen haben AaZu ın hılfreicher Weıse Stellung genommen‘. Durch
die Entscheidung eınes hohen deutschen Gerichts 1m VErgaANSCNC Jahr hat das
Problem 1U  e erneut Brısanz Der Wehrdienstsenat des Bundesver-
waltungsgerichts (AZ WDB VO hatte eınen Fall entsche1-
den, be] dem Rekruten ıhrem feierlichen Gelöbnıiıs die einschränkende Erklä-
rung beigefügt hatten: „Aufgrund unserer persönlıchen Gewissensentscheidung
sehen WIFr unNns dieses Gelöbnıis LL1Ur gebunden, wenn die Bundesrepublıik
Deutschland und ıhre Verbündeten keıine ÄAtom:-, biologische SOWI1e chemische
Waffen einsetzen.“ Diese Erklärung wurde VO  a} dem Gericht als eın Dienstverge-
hen eingestult.

Daraus konnte INnan schließen, da{fßs VO Rekruten be1 seınem Gelöbnıis die
unbedingte Bereitschaft verlangt wiırd, auf gegebenen Betehl hın auch Eınsatz
VO  e} Atomwaffen jeder Art miıtzuwirken. ıne solche Interpretation des milıtärıi-
schen Gelöbnisses stößt aber auf schwerwiegende moralısche Bedenken. Dazu hat
der Vertasser in einem früheren Beıtrag kritisch Stellung SC
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eıther 1St iınsotern eıne Cu«c Lage entstanden, als derselbe Wehrdienstsenat
des Bundesverwaltungsgerichts och eiınmal 1n eıner anderen Stratsache
25. November 1987 16/87) sıch ausdrücklich mıt dem Konflıikt
7zwischen persönlichem Gewiıssen un soldatiıschen Ptlichten betafßt un: dabe] die
erhobenen Einwände weıtgehend berücksichtigt hat Idieses zweıte Urteil 1st
richtungweısend seıner hohen Einschätzung des Rechts auf persönliche
Gewissensentscheidung auch 1MmM milıtärıschen Dıienst.

Der tolgende Beıtrag beschäftigt sıch mM1t der rage, WOZU sıch der Rekrut
be] der Ablegung se1ınes tejerlıchen Gelöbnisses 1m Hınblick auf eınen Atomwaf-
teneinsatz verpflichtet un: WwW1€e dementsprechend das milıtärısche Gelöbnıiıs 1mM
Zeırtalter der Abschreckung moralısch beurteilen 1St Die einzelnen
Schritte der Argumentatıon folgen thesenartıg vier thematıschen Schwerpunkten:
Abschreckung, ewıssensurteıl, milıtärisches Gelöbnıiıs un Recht der (Gewı1ssens-
treiheıt.

Abschreckung
Die Strategıe der Abschreckung beruht auf eınem echten Dılemma,

Zzwel einander tendenziell sıch wıdersprechenden Überlegungen, die sıch theore-
tisch nıcht miıteinander vereinen lassen.

Dıie moralısche Notwendigkeit der Abschreckung. Grundlage un Möglıch-
keitsbedingung menschenwürdıger Exıstenz überhaupt 1St dıe Geltung 01014 Recht
und Gerechtigkeit 1mM politischen und gesellschaftlıchen Zusammenleben. Es mu
durch politische Miıttel ausgeschlossen werden, da{fßs sıch die Gewalt grundsätzlıch

das Recht durchsetzen annn
Da WIr 1aber auf ınternationaler Ebene (noc ber keine nNnstanz verfügen, die

MIt den entsprechenden Machtmiutteln eıne zwıschenstaatlıche Rechtsordnung
durchsetzen könnte, mussen un dürten die Einzelstaaten durch milıtärische
Abschreckung ıhre Rechte schützen. Di1e Androhung un gegebenentalls der
Eınsatz VO Gewalt mıt all ıhren schwerwiegenden Konsequenzen wırd gerechtter-
tigt durch dıe Überlegung, da{fß CS sıch 1er eın anz grundlegendes Gut der
Menschheit handelt; eben diıe Durchsetzung VO Recht un Gerechtigkeıit.

Dieser Gedankengang schließt auch die Drohung mıt Kernwaffen eın Es annn
nıcht geduldet werden, da{fß eın Konftlıiktfall VO vornhereın Zugunsten der Seıte
entschiıeden wiırd, dıe AıLOMAre Gewalt einzusetzen bereıit 1st, während die andere
Seıte AUS moralıschen Gründen auf solche Miıttel verzichtet und damıt grundsätz-
ıch ÄUE Nachgeben ZWUNSCH ware. Darın legt dıe Rechtfertigung der Strategıe
der „Tlexıble response” durchaus konsequent 1ın der Logik der tradıtionellen
Lehre VO gerechten Krıeg.

Dıie moralısche Unmöglıichkeit der konsequenten Abschreckung. Dieser 1er
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skizzıierten, 1n sıch zwıngenden Logik der Abschreckung steht eın anderer,
geschichtlich Gedankengang unverbunden Der technısche Ort-
schriıtt hat dıe Menschheıt ın eıne Sıtuation gebracht, ın der S1e die Grundlagen
eıner menschenwürdigen FExıstenz auf dieser Erde, vielleicht jegliche
menschliche Exıstenz überhaupt zerstoren vermagß. Deshalb 1st mıt Sıcherheit
und allen Umständen der Eınsatz Jjener Atomwaften als unverantwortlich
abzulehnen, die eıne derartıge Katastrophe herbeiführen würden, weıl] eın solcher
Eınsatz durch eın och wichtiges un sıttlıch bedeutsames Gut gerechtfertigt
werden annn ıne Eskalation der Abschreckung bıs autf diese nukleare Vernich-
tungsebene zerstort dıe Werte, derentwillen S1e nie  me wırd, und ann
un: mu{fß deshalb unbedingt vermıeden werden. Michail Gorbatschow hat dieses
„grundlegende Prinzıp der polıtischen Perspektive“ aut die eintache Formel
gebracht: „Der nukleare Krıeg ann eın Miıttel se1ın, polıtische, wiırtschaftliıche,
ıdeologische und sonstige Ziele erreichen.“ * Dies oılt für dıe Ziele der
internatiıonalen Gerechtigkeit un: des Friedens.

Dıie Unvereinbarkeit. Entscheidend 1St dabe;j dıe Eınsıcht, dafß 6S sıch eın
echtes Dıiılemma handelt, be] dem beide Posıtionen, logisch Ende gedacht,
unvertretbaren Ergebnissen führen. Di1e Bereıitschaft ZU Grofßßschlag
(der eınen „AaTLOMare Wınter“ herbeiführen könnte) 1St ebenso unverantwortbar
W1€e die Nıcht-Bereitschaft azu (dıe bedingungslose Kapıtulatiıon angesichts der

Drohung bedeuten könnte). Dieses Dılemma stellt sıch unabhängig VO

der Eınschätzung polıtıscher Konstellationen oder weltanschaulicher Posıtionen.
Autfschlußreich ann CS aber se1ın beobachten, welche gesellschaftlıchen

Gruppen sıch eher auf die eıne als dıe andere Seıte des Dilemmas schlagen. In der
deutschen katholischen Kırche vertreten beispielsweise die Alteren eher die
tradıtionelle Lehre VO der notwendigen Abschreckung, Wenn auch dıe heroisch
konsequente Extremposıtion VO (Gsustav Gundlach aum och ernsthaft verteidigt
wırd, der selbst 1ın eınem Weltuntergang och eıne sıttlıche Sınnhaftigkeit

entdecken vermochte?* Kırchliche Jugendverbände betonen hingegen das Neue
unserer Sıtuation: Die sıttlıche Unverantwortbarkeit eınes Atomkrıiegs. In den
kırchlichen Dokumenten werden ausdrücklich beıide Seıten des Dilemmas ın ll
ihrer Unvereinbarkeit hervorgehoben.

Zur Wirksamkeit der Abschreckung 1st allerdings SCHAUSCHOMM! nıcht
unbedingt dıe volle Bereıitschaft ZU Atomschlag erforderlıch, sondern @UE  — das
Glaubhaftmachen dieser Bereitschaft oder wenıgstens die Unsicherheit ber eıne
eventuelle Bereıitschaft zZu Atomwafteneinsatz. Diese Dınge hängen ZW aar CNS
M aber tatsächlich scheinen sıch die Großmächte 1ın Ost un West
darüber klar se1ın, da{fß s$1e eın Rısıko nıcht eingehen dürten. Wıe der
Entscheidungsträger eıner der großen Supermächte tatsächlich autf eınen
Grofßschlag reagıeren würde, 1st unbekannt: W1€e reagıeren sollte, 1St umstrıtten.
Käame CN aber jemals eınem solchen Test der Glaubwürdigkeit der Abschrek-
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kung, WAaTc damıt dıese Strategıe bereıits gescheıitert Bedingung für ıhren Erfolg 1STt

aber, da{fß der Schleier des Nıchtwissens ber die erwartende Reaktion nıcht
gelüftet wiırd auch nıcht Zusammenhang MIt ethischen Diskussionen

Darum WAarTre beispielsweise Cin kategorisches un: ausnahmsloses Verbot jedes
Atomwaftteneinsatzes (etwa durch das kırchliche Lehramt) a2UM vera  e

Dadurch würde unmıiıttelbar dıe reale Glaubwürdigkeıit der Abschreckung beein-
trächtigt un das militärische Gleichgewicht gESLTOFT Dieser Gesichtspunkt dürfte
der entscheidende Grund daftür SCIN, miliıtärische Kreıse ıhren Gesprä-
chen MIt Vertretern der Kırchen wieder verlangen, da{ß das „atomare
Fenster“ WEN1IgSTENS ein bifßßchen geöffnet bleiben mehr als alle Überlegun-
gCh ber den Eınsatz „kleiner“ tomwafften.

Hat jeder Atomwaffeneinsatz die 1er unterstellten völlıg unannehmbaren,
verheerenden Folgen? Die rage 1ST umstrıtten, ob es begrenzten Atomkrieg
geben könne Manche biologischen un: chemischen Waften sınd möglıcherweise
VO och unmenschlicherer Wırkung als kleine tomwaffen VO  } hoher Tretfsı-
cherheıit und Strahlung

Anderseıts erscheıint 6S als plausıbel da{fß sıch Ce1in MIt Waffen
geführter Krıeg CINSTENZCN ließe Miıt dem Eınsatz kleinen Atomwaffe wırd
vielmehr 6116 Schwelle überschritten, dıe Eskalation Tur und Tor
Ööffnet uch die vorgebrachten Beispiele, be1 denen C1inNn „kleiner
Atomwaffeneinsatz sıttlich gerechttertigt un notwendıg SCIMN soll (einsame Fregat-

Stillen UOzean; Demonstrationsetftfekt, da{fß InNnan wirklıch ZUr

Verteidigung bereıt 1St), nıcht recht überzeugen
Es 1ST aber zuzugeben, da{fß C111 un: unbedingtes Verbot des Eınsatzes

VO  3 Atomwaften (ın den Worten des Zweıten Vatikanischen Konzıls: Eın
Verbrechen (Gsott und den Menschen, das fest un entschieden
verwerten 1ST zunächst L1UT ausgesprochen werden kann, insotern dadurch
„BaANZC Stäidte oder Gebiete MIt iıhrer Bevölkerung unterschiedslos vernıchtet
werden Fur die 1er diskutierte rage des milıtäriıschen Gelöbnisses spielt aber
dıe Unterscheidung zwıschen „grofßem und kleinem Atomwaffeneinsatz,
zwischen strategischen un taktıschen Waffen, zwiıischen „AaTLOMI1C striıke un
„AaCLtOMI1C uUus«e 11UTLr eiINeEe untergeordnete Rolle, WI1IC sıch och ZCIECH wırd

Die jer vorgetragene Auffassung dürfte iıhrer offenkundıgen und
unüuberbrückbaren Gegensätze voller Übereinstimmung stehen MIt den uße-
rungch des Lehramts der batholischen Kırche unbedingte Ablehnung grofßen
Atomkriegs, Tolerierung der Abschreckung als vorübergehenden moralı-
chen Notstands, bewußte Inkaufnahme VO  } logischen Schwierigkeıiten und

Abgrenzungsunschärten Akzentverschiebungen JE ach natıonalen Bischofskon-
terenzen sınd allerdings unübersehbar Gemenmsam aber 1IST dıe Forderung ach

Abrüstungs- und Friedenspolitik durch die der gegenwartıge unerträgliche
Zustand der gegense1ll1gen Bedrohung überwunden wird®
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Verpflichtung des Gewiı1ssens

Außerst komplex ist die rage, welche Konsequenzen für den einzelnen Burger
A4AUS derartiıgen Überlegungen zıehen sınd Hıer besteht eın Spannungsverhältnis
7zwischen einerseıts dem Gehorsamsanspruch der staatliıchen Autorität un ander-
se1its der Gewissensverpflichtung, nıcht offenkundigem Unrecht aktıv
mıtzuwirken, möglicherweıse eınem Unrecht VO globalen Ausmaßen.

Dıie katholische Kırche hat durch die Jahrhunderte mut1ig un unbeırrt dıe
Pflicht des einzelnen verteidigt und eingeschärft, seınem persönlichen Gewiıissen
tolgen. Allerdings hat s1e NUur mıt großem Zögern rechtliche Konsequenzen ZUET:

Sicherung dieser Gewissensfreiheit SCZOHCH, 1Ur sehr ungern dem einzelnen
subjektive Rechte die Institution des Staates der Sar der KırcheO-
chen rst auf dem /weıten Vatikanıischen Konzıl 1m Dekret ber die Religions-
freiheit iSst der entscheidende Durchbruch 7A8r Formulierung eınes Menschenrechts
der Gewissensfreiheit gelungen, doch verläuft das Denken vieler Kirchenmitglieder
ımmer och in vorkonziliaren Bahnen.

Fur den vorliegenden Zusammenhang genugt die Feststellung, dafß ach einhelli-
pCI katholischer Morallehre nıemand eLtwas tun darf,; das ın seınem (Jewissen als
unsıttlich erkennen glaubt. Zum Kernbestand der Lehre des Christentums
gehört der Gedanke, da{ß jeder einzelne Mensch als Person für seın TIun unmıttelbar
VOT Ciott Rechenschatft ablegen mu Keıne Gehorsamspflıcht gegenüber irgendei-
ner staatlıchen der auch kırchlichen Autorität kann den einzelnen VO dieser
Verantwortung für seın TIun entbinden. Allerdings bleiben Recht un: Pfliıcht, dem
eıgenen (Gewıssen tolgen, mıt der Verpflichtung gekoppelt, sıch eın
zutreffendes, sachgerechtes Gewissensurteıl bemühen. Auft protestantischer
Seıite wiırd die Bedeutung des persönlıchen CGewı1ssens och weıt staärker
betont als in der katholischen Moral Luthers Strenge Lehre VO der Verantwor-
t(ung des Gewıssens bıldete eınen der Ausgangspunkte der Reformation. Selbstver-
standlıch soll damıt nıcht behauptet werden, diese Auffassung VO Gewiıissen sel
geistiges Sondergut des Christentums.

Dıieser Gewissensvorbehalt gilt auch für die Mitwirkung des einzelnen
staatlıchem Handeln, auch 1m Bereich der militärischen Dıiszıplın. Dıie Formel
„Wehrdienst aus Gewissensgründen“ bringt ın geglückter Weıse ZU Ausdruck,
da{fß nıcht NUur für die Verweigerung, sondern auch für die Ableıistung des
Wehrdienstes Gewissensgründe geltend gemacht werden können und mussen.

Allerdings wiırd in eiınem demokratischen Rechtsstaat der Bürger VO der Vermu-
t(ung ausgehen dürfen, da{fß SE nıcht das Sıttengesetz verstößt, Wenn dem
Folge eıstet, W 4S staatlıcherseıts VO ıhm verlangt wırd Irotz aller Demokratie 1st
eın Großteil der rechtfertigenden Gründe staatlıchen Handelns tür den einzelnen
Bürger nıcht voll durchschaubar. ber diese Vermutung der Legıtimität eıner
staatlıchen Ford_erung den einzelnen 1St widerlegbar. Dann besteht grundsätz-
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ıch das Recht und dıe Pflicht UT Gehorsamsverweigerung — zunächst eiınmal Sanz
unabhängıg VO allen posıtıv-rechtlichen und kasuıstischen Erwägungen. Solche
Fälle annn 6S geben und hat es gegeben: Diese wichtige Erfahrung aus dem Dritten
Reich sollte nıcht aufgegeben werden der dem Vergessen anheıimtallen.

Aus der berechtigten Unterscheidung zwıischen staatsethischem un: indıvıdual-
ethischem Handeln tolgt also nıcht, dafß iInNna  m} muıt der Forderung, „dafß auch
derjenige, der dıe gesetzliche Wehrpflicht erfüllt, 1€es VOT seınem Gewissen
verantworte habe“ den Bürger übertordere. Vielmehr hat der Bürger die Pflıcht,
sıch wenıgstens generell darüber vergewiıssern, ob nıcht durch die Ableistung
seıner Wehrpflicht oder durch einzelne Handlungen dabe; eıne moralısche Schuld
auf sıch adt

Vielleicht 1Sst für diese Problematik jener besonders empfindlıch, der sıch
tatsächlich eınmal VOT dıe rage gestellt sah Unter welchen Bedingungen darf ıch

Hıtler Soldat werden? art ıch auf seıne Person eiınen Fahneneıd ablegen?
art ıch in dem VO ıhm enttesselten Weltkrieg Bürger anderer Völker toten, die
ebenso unschuldige Wehrpflichtige sınd WI1€e iıch, SCHAUCTK: wesentlıch unschuldiger
als iıch? Das moralısche Recht, sıch solche Fragen ernsthaft stellen dürten und
mussen, 1st eıl der Menschenwürde, und WIr dürten CS u1nls VO nıemandem
nehmen lassen. Diese moralısche Verantwortung 1Ns Bewußfßtsein rufen gehört
unabdıngbar zA kırchlichen Verkündigungsauftrag. Welche Folgen 1im echtsbe-
reich sıch daraus ergeben, mu och einmal eigens geprüft werden.

Dabe] richtet sıch das Gewissensurteil nıcht autf allgemeine Prinzıpien der
abstrakte Theorien DL Rechtfertigung oder Ablehnung militärischer Gewalt,
sondern in ERSECT L.ınıe aut das bonkrete Handeln des Bürgers, auf den 1er un
jetzt VO ıhm leistenden Kriegsdienst und seıne Formen.

Weıl ach christlicher Moral der einzelne diesem Gewiıissensurteil unbedingt
tolgen verpflichtet ISt, weıl davon die Würde seıner sıttliıchen Persönlichkeit und
seın ew1ges eıl abhängen, darum verwirtft 65 die christliche Ethik als eıne SaNZ
schliımme Sache, jemanden eiınem Handeln seın Gewiıissen vertühren der
Sal zwıngen wollen. Bekanntlich wiırtft diese Achtung VOT dem persönlichen
Gewılssen schwierige rechtliche Probleme autf Im Anerkennungsverfahren muf{fß
die innere (nıe voll durchschaubare) sıttliıche Eınstellung eınes Kriegsdienstverwei-
gCICIS YVARDn Grundlage weıtreichender äußerer Rechtsfolgen gemacht werden. ber

dieser Schwierigkeıiten 1St die Achtung VOT dem persönlıchen Gewiıssen,
ausgedrückt in Art Abs IS eıne nıcht hoch schätzende humane
Errungenschaft unNnserer Verfassung.

Um bedauerlicher 1st CS; da{fß ach Gesetzgebung” und Rechtsprechung *”
UuUNseTEC Rechtsordnung gerade jenen ıhren Schutz versagt, die ehesten objektiv
gerechtfertigte Gründe für eıne Kriegsdienstverweigerung geltend machen kön-
Hen Die nıcht aufgrund VO Pauschalurteilen „wer sıch aus Gewissensgründen
der Beteiligung jeder Waffenanwendung zwıischen den Staat_en widersetzt“),
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sondern aufgrund eiıner sorgfältigen Sıtuationsanalyse dem sıcheren (Gewı1ssens-
urteıl gekommen sınd, da{ß eıne Teiılnahme diesem Krıeg (etwa Hıtlers) der mıt
diesen Miıtteln (etwa ABC-Waftten) tür sS1€e schuldhaftes Tun bedeuten wüuürde
(„sıtuationsbedingte“ Kriegsdienstverweigerer). ber ist die Rechtslage: Wer
ZWaTr im allgemeınen ZUr Verteidigung seiınes Vaterlandes bereit 1st, 1aber AUuUs

Gewissensgründen glaubt, eınem Atomkrieg nıcht aktıv teilnehmen können,;
steht grundsätzlıch nıcht dem Schutz Von Art Abs 111 SanNz gleich Ww1e€e
guLe Gründe aut seıner Seıte hätte. Dabe] scheıint das Bundesverfassungsgericht
be] seıner Ablehnung eıner sıtuatıonsbedingten Kriegsdienstverweigerung schlicht
die Doppeldeutigkeıit des Wörtchens „unbedingt“ nıcht durchschaut haben!!
Dıiıese Interpretation des Art Abs I11 bedroht den Kern der Gewissenstrei-
eıt und hat doch Rechtsgeltung erlangen können ohne großes Autsehen in der
Öffentlichkeit, VOor allem ohne massıven Protest VO seıten der Kırchen. In der
Praxıs hat sS1e sıch insotern aber nıcht durchsetzen lassen, als die Anerkennungs-
Yammern tatsächlich Gewiıissensbedenken immer annn berücksichtigen pflegen,
WenNnn s1e überzeugend glaubhaft gemacht werden können, auch Wenn 6S sıch dabej
11UT sıtuatıonsbedingte Gewissensgründe handelt!?

Miılıtärisches Gelöbnıis

Ansto(ß für diese Überlegungen gab der obengenannte Beschlufß des Bundesver-
waltungsgerichts. Er besagt, da{ß „dıe Pflichten treuem Iienen un ZUr

Achtungs- un Vertrauenswahrung 1m dienstlichen Bereich gebieten, das tejerliche
Gelöbnis ohne Finschränkung abzulegen“. FEın IL11UT Vorbehalt abgelegtes
Gelöbnıiıs wırd entsprechend 116 Satz BGB als nıchtig angesehen.

Damıt scheint das tejerliche Gelöbnıiıs eıne otffizielle und verbindliche Inter-
pretatıon erhalten haben, die den Eınsatz VO tomwatten ausdrücklich
einschließt. Wenn namlıch eın Vorbehalt den Eınsatz VO Atomwaffen das
teierliche Gelöbnıis ungültıg macht, ann ßt sıch logisch daraus schließen, da{fß die
Bereıitschaft, sıch eınem solchen Eınsatz VO Atomwaften beteiligen,
ausdrücklich ZUuU materıalen Inhalt des Gelöbnisses gehört.

Nun könnte INa  w} einwenden, dafß ach allgemeınem Verständnıiıs jedes Gelöbnıiıs
sıch L1UTr aut sıttlıch erlaubte Handlungen erstrecken kann, eın unmoralısches
Handeln also als offensichtlich nıcht ZU möglıchen Inhalt eınes Gelöbnisses
gehörend auszuschließen 1sSt SO konnten die Bundeswehrsoldaten bıs diesem
Beschlufß ıhr teierliches Gelöbnis mıt diesem als selbstverständlich unterstellten
generellen Gewissensvorbehalt ablegen. Dıiıes aber trıtfft 1ın dem Augenblick nıcht
mehr Z da das Gelöbnıis anders definiert und eın derartıger Vorbehalt ausdrück-
iıch ausgeschlossen wiırd [ )as gerade scheıint sıch aber ARN dem Beschluß des
Gerichts ergeben.
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Man ann diese Schwierigkeıt auch nıcht mıt dem 1INnweIls umgehen, da{fß der
Soldat 11UT rechtmäßigen Befehlen gegenüber Gehorsam hne Vorbehalt VEISPIC-
chen musse, be] eiınem Verstofß das Völkerrecht aber schon ach dem
Soldatengesetz selbst den Betfehl verweıgern musse. Nun se1l aber der Eınsatz VO

B- un: C-Waften gemäfß eingegangenen ınternationalen Vertraägen völkerrechts-
wıdrıig, un eın Soldat könne durch eınen Betehl ZU Eıinsatz dieser Waffen in
Gewissenskontlikte geraten 14

Idieser 1InweI1ls 1st wichtig. Er macht die Bedeutung des Kriegsvölkerrechts für
den Inhalt des miılıtärıschen Gelöbnisses deutlich. ber selbst Wenn der Eınsatz
VO B- un C-Waftften durch posıtıves Völkerrecht ausgeschlossen seın sollte,
bleibt ımmer och dıe Schwierigkeit miıt den A-Woatten. ach Heuer, auf den sıch
das Gericht ausdrücklich beruft, „1St weder 1m geltenden Kriegsvölkerrecht och
iın den Zusatzprotokollen den Genter Abkommen eın generelles Einsatzverbot
für Kernwaffen enthalten“ 15 Bestünde eın derartiges posıtıves Verbot des Kriegs-
völkerrechts für den Eınsatz VO  e} Kernwaffen, ware die Zusatzerklärung der
Rekruten allerdings gegenstandslos SCWCESCH: Sıe hätten ıhr Gelöbnıiıs L1U!T für Fälle
eingeschränkt, in denen s1e ohnehiın nıcht das Gelöbnıiıs gebunden waren. Wenn
das Gericht aber gerade darauf besteht, da{fß S1e auch den Atomwaffeneinsatz nıcht
ausschließen können, annn lıegt der rund dafür darın, da{fß dafür eın völker-
rechtliches Verbot vorliegt.

Hıer wırd eın Grundsatzproblem deutlich: Das posıtıve Völkerrecht erhebt Sar
nıcht den Anspruch, alle moralischen Vergehen un: Verbrechen lückenlos
erfassen und verbieten: Es ware eıne schreckliche rechtsposıtivistische Verir-
un behaupten, alles ware moralısch erlaubt und richtig gerade ın den
Beziehungen zwiıischen den Völkern W as nıcht durch posıitiv-rechtliche Gesetze
und Abkommen ausdrücklich verboten 1St. Zu diesen „Gesetzeslücken“ gehört
aber bıslang gerade das Verbot eınes Kernwaffeneinsatzes, verheerend und
unverantwortlich seın könnte.

Dafß CS ber den Gehorsam gegenüber den geltenden posıtıven Gesetzen hınaus
un: s1e eıne echte sıttliıche Verpflichtung geben könne, diese Möglich-
eıt hat das Gericht 1n seıner ersten Entscheidung nıcht in Erwagung SCZOBCN.
Gerade diese Auffassung VO Recht hat aber ZU Wiıderspruch herausgefordert:
Wıe steht 6S das Verständnıis VO  } der Würde des Menschen und der Freiheit
seınes (GGewissens in uUNserTrer Gesellschaft?

Nun könnte 111a weıter einwenden, dafß zumiındest bleine taktische Atom-
waffeneinsätze nıcht mıt Sıcherheit als unbedingt unmoralısch und deshalb
möglicherweıse als vertretbar angesehen werden könnten. An iıhnen dürfte sıch
also auch eın Christ vielleicht beteiligen und darum durch seın Gelöbnis seıne
Beteiligung versprechen. Nur eıne atomare Kriegshandlung, durch die „HaANZC
Stiädte der weıte Gebiete mıt ıhrer Bevölkerung unterschiedslos vernıichtet
werden“, se1l mı1t Siıcherheit VO Lehramt der katholischen Kırche verworfen !®
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ber selbst WEeNn INnan das einmal als richtig unterstellt, hat eın ekrut,; der heute
seın tejerliches Gelöbnıis ablegen soll, überhaupt die Möglıichkeit eıner solchen
Unterscheidung zwıischen verschiedenen Arten des Atomwaffeneinsatzes? Er mu
doch das Gelöbnıis in der Form ablegen, iın der es VO Gericht definiert 1St. alt
aber ach der offiziellen Interpretation das Gelöbnıiıs unbedingt und hne jede
möglıche Einschränkung, annn steht der Rekrut schon jetzt VOT der Entscheidung,
ob gegebenentalls auch eiınem Großkrieg aktıv teilzunehmen bereıit
1St ıne moralısche Entscheidung ber den Grofßeinsatz, w1e S1e der
Präsıdent der Vereinigten Staaten ımmer och bıs ZU Ernstfall hiınausschieben
und hoffen kann, da{ß s1e ıhm nıe abverlangt wiırd, soll ann der Rekrut SCHNAUSC-
NOmMMMEN Jetzt schon treffen. FEın solches Versprechen ann eın gläubiger Christ
aber Gewissens nıcht eısten.

Um 65 eiınem Beıispiel erläutern: Keın kırchentreuer katholischer Arzt dart
mıiıt einem Kreiskrankenhaus eınen Dienstvertrag abschließen, in dem sıch „ZUr
Vornahme aller Operatıonen einschliefßlich der antallenden Abtreibungen ach
dem geltenden 218 StG B“ verpflichtet. Er ann sıch nıcht darauf hinausreden,
dafß einıge VO diesen Abtreibungen durchaus moralısch gerechtfertigt seın dürtten
und die anderen 1m Rahmen des geltenden Rechts erfolgen. Das Versprechen ZUr

Bereitschaft, eıne unmoralısche Handlung vorzunehmen der ıhr teilzuneh-
InNCN, 1st selbst unmoralısch, 1im Fall des AÄArztes W1e des Soldaten.

Recht der Gewissenstreiheıit

1le diese Überlegungen hängen davon ab, WwW1e€e das Verbot eınes Vorbehalts eım
milıtärischen Gelöbnis interpretieren 1St Sollte mıt dem oben erwähnten
Urteıil wiırklich jeder echte Gewissensvorbehalt den Eınsatz VO Atomwaf-
fen unbedingt ausgeschlossen werden, der gibt 6S auch Möglıichkeiten, das Urteil
anders interpretieren ?

Darüber hat inzwischen derselbe Senat des Bundesverwaltungsgerichts mıt
eınem zweıten Urteil ın eıner anderen Sache Klarheit geschaften. Unmittelbarer
Gegenstand dieses Zzweıten Urteıls ist der Mißbrauch des Rechts aut Kriegsdienst-
verweigerung AUS Gewissensgründen. FEın solcher Mißbrauch liegt ach Auftas-
Sung des Gerichts ann VOI, Wenn dieses Recht ZuUur Lösung vorhandener der
enkbarer Gewissenskonflikte als polıtisches ruck- un Kampftmiuittel verwendet
wiırd, WenNn also beispielsweise ZUr!r Wehrdienstverweigerung AUS Gewissensgrün-
den aufgerufen wiırd, um. damıt die Aufhebung des „NATO-Nachrüstungsbe-
schlusses“ durchzusetzen.

In diesem Zusammenhang befaßt sıch das Gericht auch ausdrücklich mıiıt dem
mögliıchen Konflikt zwıschen persönlichem (Jewissen un soldatiıschen Pflichten,
insbesondere mıt den Gewissensbedenken gegenüber dem Einsatz VO  ; ABG-
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Waften. Dazu führt das Gericht Aaus: „Auch eın Soldat, der seıne Pflichtenbindung
durch Diensteid der fejerliches Gelöbnıis ach bekräftigt hat, 1St mıthın
nıcht gehindert, seıne Einstellung ZUuU Eınsatz VO ‚Massenvernichtungsmitteln‘
in einem Verteidigungstfall überdenken und sıch heute schon überlegen,
welche persönliche Gewissensentscheidung I: tretffen würde, falls ıhm betohlen
werden sollte, sıch einem Eınsatz VO ABC-Waffen beteiligen.“

Nach Auffassung des Gerichts 1St also der persönlıche Gewissensentscheid, ob
siıch eın Soldat einem Eınsatz beteiligen kann, mıt der Ablegung des
Gelöbnisses och nıcht eın für allemal getroffen, sondern weiıterhin möglıcher
Gegenstand moralıscher Überlegungen. hne dafß das Urteıil Ausführungen
darüber enthielte, W as der Soldat unternehmen hätte, wenn eıner
Entscheidung den FEınsatz VOoNn ABC-Watten käme, wırd diese Möglichkeıt
doch grundsätzlich als denkbar angesehen.

Das Gericht verweıst in diesem Zusammenhang autf das Soldatengesetz, demzu-
tolge „Befehle NUur dienstlichen Zwecken und L11UT Beachtung der Regeln
des Völkerrechts, der (esetze und der Dienstvorschriften erteılt werden dürten 17
Der Soldat darf einen Betehl gar nıcht befolgen, wenn dadurch eıne Straftat
begangen würde !® Nun 1St damıt allerdings die Schwierigkeıt gerade des Atom-
waffeneıinsatzes nıcht ausgeraumt, weıl dieser nıcht eindeutig als völkerrechtswi-
drıg durch das posıtıve Kriegsrecht ausgeschlossen iSt: „Straftat“ bedeutet in
diesem Zusammenhang zunächst eınen Verstofß das Recht, nıcht

die ‚blofße Mora “ Immerhin wırd auf diese Einschränkung der Gehorsams-
pflicht och einmal ausdrücklich hingewıesen.

Der ın der Urteilsbegründung 1U folgende Satz geht aber ausdrücklich aut
dieses Gewissensproblem eın Er dürfte in seiner ITragweıte nıcht leicht
überschätzen se1ın: „Unter Umständen annn 1m Konftlıkt mıt anderen Verfassungs-
bestimmungen in der konkreten Lage, 1ın der CS innerlich unabweısbar wiırd, sıch
entscheıden, auch dem Grundrecht der Freıiheıit des Gewissens ach Art Abs

gegenüber einem Befehl das höhere Gewicht zukommen mı1t der Folge, da{fß
der Betehl unverbindlich i1St  « Damıt wırd die Unantastbarkeıit der persönlıchen
Gewissensentscheidung ausdrücklich anerkannt ın schroffem Gegensatz ELW

ZU alten, bıs 1945 geltenden Milıitärstrafrecht, demzufolge eıne Stratbarkeit nıcht
dadurch ausgeschlossen wurde, „dafß der Täter ach seiınem Gewiıissen der ach
den Vorschritten seıner Religion seın Verhalten für geboten erachtet hatCC 1

Anderseıts sollte mıt dieser Grundsatzentscheidung ohl eın eigentliches
subjektiv-öÖffentliches Recht ZALT: Dienstverweigerung AaA Gewissensgründen be-
hauptet werden, WwI1e auch AUS der sehr unbestimmten einschränkenden Klausel
(zUnter Umständen Ahabal hervorgeht. Der Soldat wırd also iın eiınem solchen
Fall das Rısıko auf sıch nehmen mussen, da{fß sıch be1 eiıner spateren Verhandlung
das Gericht nıcht VO der Ernsthaftigkeıit seiıner Gewissensentscheidung überzeu-
gCnh annn un ıh bestratt. Trotzdem wirft das Urteıl schwerwiegende Fragen autf
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Es annn nämlıch nıcht ausgeschlossen werden, dafß 065 eiınem echten Kontlikt
7zwischen der Gewissensentscheidung eınes einzelnen und der staatlıchen Notwen-
digkeit kommt, eıne funktionsfähige milıtäriısche Landesverteidigung aufrechtzu-
erhalten. Wıe annn verfahren ist, darüber wırd 1im Urteıil nıchts gesagt“”. ber
jedentfalls wırd die legale Möglichkeıit nıcht ausgeschlossen, dafß ach geltendem
Recht eın Soldat gegenüber eiınem Einsatzbefehl den Gehorsam verwel-
gert

Dıiese Dienstverweigerung Aaus Gewissensgründen, begründet auf Art Abs
1st verschieden VO der allgemeınen Kriegsdienstverweigerung ach Art

Abs {I11 be1 der ach der offizıiell geltenden Interpretation situationsbedingte
Gewissensgründe nıcht anerkannt werden. Darauf nımmt das Gericht anderer
Stelle ausdrücklich eZzug: eım Kriegsdienstverweigerer mu sıch die Gewiıssens-
entscheidung „ihrem Inhalt ach den Wafttendienst schlechthin richten un
1Sst insoweıt eıne generelle, ‚absolute‘ Entscheidung. Gemeıint 1st das (Gewı1ssensver-
bot, Walften, gleichviel welcher Art, führen.“ Die Dienstverweigerung hingegen
betriftt eıne bestimmte honkrete Handlung, die der Betrettende mıt seınem
Gewiıssen nıcht glaubt vereinbaren können.

Das mıilıtärıische Gelöbnıis muß ach diesem zweıten Urteıil also nıcht in dem
Sınn verstanden werden, da{ß die ausdrückliche un unbedingte Bereitschaftt vA

Eınsatz einschlösse. ESs ann auch VO  3 eınem Soldaten abgelegt werden,
der dem Atomwaftfteneıinsatz mıt ınneren Vorbehalten gegenübersteht, aber seiıne
eigentliche Gewissensentscheidung erst 1mM gegebenen Augenblick tretfen
beabsıichtigt 1m Grunde dıe Sıtuation Ww1e€e VOT dem ersten Urteıl, durch das
SENAUSCHOMMEN ohl NUuUr die öffentlich abgegebene Erklärung, nıcht der innere
Vorbehalt, als Dienstvergehen gerugt wurde. Der Vorwurf, durch das mıiılıtärische
Gelöbnıs werde eın unzumutbarer Gewissenszwang ausgeübt, ıSst also durch dieses
Urteil gegenstandslos geworden, auch wenn damıt selbstverständlich och nıcht
alle Gewissensbedenken als ausgeraumt angesehen werden können.

Im Sınn der abendländischen Freiheitsgeschichte wiırd 111anl 6S eınerseıts
uneingeschränkt als eınen Fortschritt begrüßen können, da{ß durch dieses Urteil
der Wert der persönlichen Gewissensfreiheit klar herausgestellt wırd WI1e bisher
ohl och nıe 1ın der Geschichte der deutschen Milıtärgerichtsbarkeıt, vielleicht

Ww1e€e nırgendwo in der Rechtsordnung vergleichbarer Staaten. Ander-
se1ıts annn der Soldat die ıhm damıt übertragene Verantwortung aber auch als
Gewissenslast empfinden, da{fß ıhm naämlıich die Probleme der Abschrek-
kung erst richtig bewußt werden, WenNn OT: 1im Sınn des Gerichtsurteıils ernsthaft
versucht, „sıch heute schon überlegen, welche persönlıche Gewissensentschei-
dung OT: treffen würde, falls ıhm betohlen werden sollte, sıch eiınem FEınsatz VO

ABC-Waftfen beteiligen“. Er sıeht sıch VOT das oben aufgezeigte Dılemma der
nuklearen Abschreckung gestellt, für das 6S keine glatte Lösung A1bt. Wıe soll &IB

sıch gewissenhaft entscheiden?
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Zum Alptraum eınes jeden miliıtärischen Vorgesetzten mu{fß die Vorstellung
werden, 1mM Ernsttfall könnte eın Soldat ach dem anderen eınen militärischen
Einsatzbetehl Gewissensbedenken geltend machen un sıch dabei och Recht
autf das Grundgesetz beruten können. Wenn dıe eıne Seıte des Dılemmass, nämlıch
dıe Abschreckung, nıcht völlıg ausgeschaltet werden soll, mufß eıne solche
Dienstverweigerung eın seltener Einzeltall bleiben.

Aut der anderen Seıte des Dılemmas annn aber heute der Punkt schnell erreicht
werden, dem der FEınsatz VO Atomwaffen eıne unverantwortbare Katastrophe
auslöst, die allen Umständen vermıeden werden mu Wo verläutft
aber die Grenzlıinie, Jjenseıts deren eın Mitwirken Eınsatz Waffen,
weıl unmoralısch, verweıgert werden mu{(? Die moderne Kriegführung gibt dem
einzelnen (bıs hınauf ZU Regimentskommandeur der U-Boot-Kommandanten)
1L1Ur beschränkt Intormationen darüber, W as eın estimmter Einsatzbefehl konkret
bedeutet. Der einzelne 1St Teıl eınes vernetzten Apparates, für dessen Wirkung 6S

darauf ankommt, da{fß Jjedes Teilchen zuverlässıg funktioniert, be1 dem aber L1UTr

wenıge jenen Überblick ber das CGGanze besitzen, der alleın eın klares Urteil
erlauben würde Selbst be] einem eindeutig verbrecherischen Atomwaffeneinsatz
dürfte 6S schwierig se1ın, die abgestufte Verantwortung der einzelnen Beteiligten
klar testzustellen und s1e dafür haftbar machen.

In dieser Sıtuation kommt CS darautd da{f der Soldat seıner polıtischen un
militärischen Führung den moraliıschen Vertrauensvorschufß eısten annn un auch
leistet, da{fß dıe Befehle,; die G1 austühren soll; (Gewiıissens sıttlıch verantwortet

werden können. Dabe:i lıegt die Vermutung der Legıtimität zunächst auf der Seıte
der staatlıchen Führung, die für die öffentliche Ordnung die Verantwortung tragt.

Dieses Vertrauen annn aber heute leichter och als früher erschüttert werden. Es
1st schon annn gestoOrt, WenNnn der Soldat den FEindruck gewınnt, die politische un
milıtärische Führung se1 sıch der Ungeheuerlichkeıt der ABC-Woaften 54700 nıcht
recht bewußt: S1€e betrachte nukleare Waftfensysteme als gewöhnliche Kampfmuittel
Ühnlich WI1€e die Artillerie iın der Vergangenheıt und se1l darum eıner
Abrüstung nıcht sonderlich ınteressıert. Das weckt schlimme Erinnerungen daran,
WwI1e in der Vergangenheıt dieses Vertrauen VO Soldaten iın die Notwendigkeıit un
Erlaubtheit ıhres Wehrdienstes milliıonentach mıßbraucht wurde ın siınnlosen un
verbrecherischen Krıegen 11UT mıt dem Unterschied, dafß sıch die Menschheıit
derartige Krıege heute nıcht mehr eısten annn In diesem Zusammenhang mussen
manche alV schwadronierende Reden VO Politikern autf ernsthafte Junge Men-
schen fast w1e „Wehrkratftzersetzung“ wirken. Viele eher pazıfıstische Erklärun-
SCH VO  a} Jugendverbänden (auch 1im kırchlichen aum mOögen demgegenüber
manchmal wiırr und unrealıstisch tormuliert se1ın; S1€e lassen sıch aber nıcht
eintachhın als „irrational“ abtun, sondern bringen den Protest eınen
ırratıonalen Zustand ZU Ausdruck, ın dem atOmare Abschreckung weniıger ZUT

nationalen Sıcherheit als vielmehr ZUT!T gemeinsamen Unsıicherheıit aller führt
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Dieser „rechtswidrige Zustand“ 21 mMu allen Umständen überwunden WCI-

den, Ww1e apst un Bischöfe ımmer wıeder mıiıt Nachdruck betont haben hne
dafß ıhnen bisher gelungen ware, die Politiker der die breıite Offentlichkeit VO  a}

dieser ıhrer Lehre hınreichend überzeugen.
Den polıtisch Verantwortlichen könnte dieses Jüngste Urteıl 1Ns Bewulßftsein

rufen: Die vertrauensvolle Bereitschaft der Soldaten, ıhrem Vaterland treu
dienen un: das Recht un! dıe Freiheit ıhres Volkes tapfer verteidigen, ist keine
Selbstverständlichkeit und aßt sıch in eiınem Rechtsstaat auch nıcht mıt Gewalt
eintfach erzwıngen. Die Gehorsamspflicht hat vielmehr Grenzen. Die Kırche wırd

ıhren Auftrag erinnert, auch autf solche Grenzen hinzuweisen un eıner
kritischen Gewissensbildung beızutragen. Der Soldat aber ann sıch Sapch, wenn

&4G VOT der Gelöbnisentscheidung steht: ıne politische Ordnung, in der die
persönliche Gewissenstreiheit hoch eingeschätzt wırd, Ww1e CS iın diesem Urteil
ZU Ausdruck kommt, verdient 6S aller Bedenken, verteidigt werden.
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